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Vereine badiſcher Lehrer .

1. Der badiſche Lehrer⸗Verein
wurde am 10. Mai 1876 auf einer Delegierten⸗ - Verſammlung zu
Durlach beſchloſſen und trat am 1. Januar 1877 in Thätigkeit .
Der Verein hat zum Zwecke : „ Förderung der Volksbildung durch
Pflege des Volksſchulweſens und durch Hebung des Volksſchul⸗
lehrerſtandes “.

Die Anmeldung zum Verein geſchieht durch den Vorſitzenden
der betreffenden Vereinskonferenz bei dem Vorſtande . Jedes
ordentliche Mitglied zahlt eine Aufnahmstaxe von 1 %/ und über⸗
nimmt die moraliſche Verpflichtung , das Vereinsorgan — die
Bad . Schulzeitung — zu halten und zu unterſtützen . Die Auf⸗
nahmstaxe fällt weg, wenn der Eintritt in den drei erſten
Dienſtjahren erfolgt . Jahresbeitrag 1 / .

Der Verein gliedert ſich in Konferenz⸗ und Kreisbezirke ;
letztere fallen mit den Bezirken der Großh . Kreisſchulviſttaturen
zuſammen . Die Vereinsleitung geſchieht durch den Vorſtand
und die Vorſitzenden der Vereinskonferenzen . Der Vorſtand teilt
ſich in einen engeren und einen weiteren .

Vereinsvermögen auf 1 Januar 1901 : 14952 / 76 .
Einnahmen pro 1900 = 19044 % 83 § . Ausgaben pro 1900
23 608 / 56 .

Den engeren Vorſtand bilden :
Hauptlehrer A. Grimm in Achern , Obmann .

„ N. Baur in Weitenung , Stellvertreter .
75 E. Eiermann in Achern , Schriftführer .
7 A. Zähringer in Waldulm , Rechner .
90 J . Goldſchmidt in Karlsruhe , Beirat .
5 L. Meßmer in Stockach , 5
7 M. Rödel in Mannheim , 5

Der weitere Vorſtand bildet ſich aus dem engeren Vorſtande
und den nachgenannten 13 Kreisvertretern :

1. Kreis Konſtanz : Hauptlehrer Z. Volk in Neſſelwangen .
VFVillingen ; A. Schüßler in Villingen .
„ Waldshut : 1 J . Baur in Säckingen .
„ VLoörraäch 55 J . Klug in Lörrach .

ZFreiburgs „ P . Hettich in Freiburg .
6LVahr : 75 W. Th. Bingler in Kenzingen .

VOffenburg ; 1 A. Kraus in Oppenau .
„ Baden : R. Feigenbutz , Ettlingenweier .
„ Käarksrühe : „ J . E. Grether in Durlach .
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10. Kreis Bruchſal : Hauptlehrer H. Rolli in St . Leon .
HSeidelberg A. Ehinger in Mannheim .

12. „ Mosbach : 1 G. Klein in Diedesheim .
13. „ T . Biſchofsheim : H. Fontaine in Sachſenflur .
Ehrenmitglieder des Vereins : Oberſchulrat Ur. G. P. Weygoldt in

Karlsruhe . Kreisſchulrat a. D. Hofrat Chr . Rapp in Freiburg . Ober⸗

bürgermeiſter Schnetzler in Karlsruhe . Stadtſchulrat G. Specht
in Karlsruhe . Kreisſchulrat a. D. Hofrat L. Keller in Bruchſal .

Der Verein übernimmt die Koſten für Rechtsſtreitigkeiten
ſeiner Mitglieder nach Maßgabe der Statuten .

2. Peſtalozziverein ,
gegründet den 12. Januar 1846 zu Achern zur Unterſtützung

der Witwen und Waiſen badiſcher Lehrer .

Mitgliederſtand auf 1. Januar 1901 : 2850 . Im Jahre
1900 wurden neu aufgenommen 76 ; es ſtarben 60. Durchſchnitts⸗
alter der Mitglieder im allgemeinen : 44,70 Jahre , der Neuauf⸗

genommenen 27,05 , der Verſtorbenen 61,93 Jahre . Weiter weiſt
die Vereinsrechnung pro 1900 nach : Einnahmen : Beiträge
der Mitglieder im Soll 61 148,30 6 . Zinſen im Soll 29921,41 %.

Geſchenke 3250,24 / . Laufende Einnahmen im Soll 96806,80 .

Heimbezahlte Kapitalien im Soll 180 433,52 / . Srumme aller

Einnahmen im Soll 1025 762,02 %/ , im Haben 282 079,25 .

Ausgaben : 60 Beneficien à 1164 % = 69840 / . An⸗

gelegte Kapitalien 200635,89 /6 . Für Ankauf von Grundſtücken
1634,48 / . Summe aller Ausgaben im Soll 280 223,35 ,
im Haben 278566,51 / . Vermögen : Wert der Liegenſchaften :
53 666,24 4 . Zinstragende Kapitalien 742557,46 6 . Rein⸗

vermögen auf 1. Januar 1901 = 800 464,41 . Vermögens⸗

vermehrung im Jahre 1900 = 22902,27 . Reſervefond auf
1. Januar 1901 = 178822,55 /6 . Jahresüberſchuß der „Tech⸗

niſchen Bilanz “ : 7149,88 / . Zuſchuß zum Beneficium pro 1902 :

146 / , daher Beneficium pro 1902 : 1146 „ .

Die Zentralverwaltung :
Direktor : Hauptlehrer J . A. Steiger in Offenburg .

Rechner : „ Irz . R. Heſch „ „
Schriftführer : „ J . Wohlfart „ 15

Räte : Hauptl . H. Volk und K. F. Engelhardt in Offenburg .

Prüfungsausſchuß :

Vorſtand : Hauptlehrer K. Becker in Karlsruhe .

Mitglieder : Hauptl . V. Tröſch und W. Schumacher in Karlsruhe .
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Die folgende auf der Generalverſammlung zu Lahr 1881

angenommene Tabelle regelt die von den Mitgliedern zu leiſtenden
Jahresbeiträge :

3 8. Beiträge der 3 8 Beiträge der 32 Beiträge der
neuen früheren 8 neuen früheren 2 neuen ] früheren
mitglieder Mitglieder 83 mitglieder

A4 ie A4.

1813 . 8013 . 80 39 27 . — 26 . 50 60 68 . 80 30 . —
19 14 . 20 14 20 40 28 . — 27 . —61 30 . —
20 14 . 50 14 . 50 41 29 . 1027 . 50 62 30 . —
21,14 . 90 14 . 90 4230 . 30 28 . — 63 30 . —
22 15 . 30 15 . 30 43 31 . 5028 . 50 64 30 . —
2315 . 70 15 . 70 44 32 . 80 29 . — 65 30 . —
24 16 . 10 16 . 10 45 34 . 20 29 . 50 66 30 . —
25 16 . 60 16 . 60 46 35 60 30 . — 67 30 . —
26 17 . 10 17 . 10 47 37 . 10 30 . —68 30 . —
27 17 . 70 17 . 70 48 38 . 8030 . — 69 30 . —
28 18 . 30 18 . 30 49 40 . 5030 . —70 30 . —
2918 . 90 18 . 90 50 42 . 40 30 . —71 30 . —
30 19 . 60 19 . 6051 44 . 30 30 . —72 30 . —

f 3120 . 30 20 . 3052 46 . 4030 . — 73 30 . —
32 21 . — 21 . — 53 48 . 60 30 . — 74 30 . —
33 21 . 70 21 . 70 54 51 . — 30 . —75 30 . —
34 22 . 50 22 . 50 55 53 . 50 30 . — 76 30 . —
35 23 . 30 23 . 30 56 56 . 20 30 . — 77 30 . —
3624 . 20 24 . 20 57 59 . — 30 . — 78 30 . —
37 25 . 10 25 . 10 58 62 . 10 30 . — 79 30 . —
38 26 . — 26 . — 59 65 . 4030 . — 80 30 . —

3. Das allgemeine badiſche Lehrer⸗Witwen⸗ und

Waiſenſtift ,
beſchloſſen am 15. September 1878 zu Offenburg , hat folgende
Statuten :

Pame , Sitz und Swerk des Vereins .

§ 1. Der Verein heißt ; Allgemein Badiſches Lehrer⸗Wit⸗
wen⸗ und Waiſenſtift und hat ſeinen Sitz in Mannheim . Der
Zweck dieſes Stiftes iſt ein zweifacher ; er beſteht in der Ge⸗
währung a. von Jahresbezügen für die Hinterbliebenen der
Mitglieder , b. von vorübergehenden Unterſtützungen bei dringen⸗
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den Notfällen an Hinterlaſſene von Mitgliedern und ausnahms⸗
weiſe an Hinterlaſſene von Nichtmitgliedern .

Von den Mitgliedern .

§ 2. Mitglied kann werden à. jeder aktive badiſche Volks⸗
ſchullehrer , welcher die in den nachfolgenden Satzungen nieder⸗
gelegten Bedingungen erfüllt . Zur Aufnahme in das Stift iſt
eine ſchriftliche Beitrittserklärung , in welcher Ort und Tag der
Geburt , Ort und Charakter der Anſtellung pflichtgemäß ange⸗
geben ſind , bei dem Bezirkserheber einzureichen ; b. jeder Lehrer
und Nichtlehrer , — als Ehrenmitglied , — der entweder einen
einmaligen Beitrag von 10 % oder jährliche Beiträge von
mindeſtens 1 / entrichtet . Über die Aufnahme entſcheidet der
Vorſtand auf Antrag des Bezirkserhebers . Die Ehrenmitglied⸗
ſchaft berechtigt jedoch nicht zu Bezügen und nicht zur Abſtim⸗
mung in der Generalverſammlung .

§ 3. Mitglieder , welche ihre Beiträge vier Wochen nach
der Verfallzeit nicht bezahlt haben , erhalten vom Vorſtande eine

letzte Zahlungsfriſt . Nach deren erfolgloſem Ablaufe können
dieſe ſäumigen Mitglieder in dem Gerichtsſtande des Stiftes
eingeklagt und von dem Stifte ausgeſchloſſen werden ; jeder An⸗

ſpruch an das Stift geht dann verloren .

§ 4. Der Austritt aus dem Lehrerberufe hat nicht den

Ausſchluß aus dem Stifte zur Folge , ſofern das betreffende
Mitglied auch fernerhin ſeiner Verpflichtung gegen das Stift
nachkommt .

§ 5. Jedes Mitglied kann jederzeit austreten ; jedoch iſt
dasſelbe verpflichtet , den Jahresbeitrag für das laufende Ge⸗

ſchäftsjahr zu entrichten .
Ausgetretene Mitglieder können wieder aufgenommen werden ,

wenn ſie bezahlen a. die Eintrittstare von 2 / , b. für jedes
ausgefallene Jahr 6 / ( ſiehe § 6) .

Beitrüäge .

§ 6. Die Beiträge beſtehen a. in einer Eintrittstaxe von
2 A, b. in jährlichen Beiträgen .

Der Beitrag eines ordentlichen Mitgliedes beträgt für das⸗

Jahr 5 / und iſt in halbjährigen Raten zu eutrichten .
Erfolgt der Eintritt nach zurückgelegtem 25. Lebensjahre ,

ſo hat der Eintretende für jedes weitere Lebensjahr 6 nach⸗

zuzahlen . Fällt jedoch die Zurücklegung des 25. Lebensjahres⸗
vor das Jahr 1881 , ſo werden die Nachzahlungen nur von⸗

dieſem Jahre an gerechnet . Wer 40 Jahre lang Beiträge ge⸗



288

zahlt hat , der iſt für ſeine übrige Lebenszeit beitragsfrei , bleibt

jedoch im Genuſſe ſeiner Rechte .
Für die Berechnung der Beiträge iſt das Kalenderjahr

maßgebend .
Suſammenſetzung des Stiftes .

§ 7. Die Mitglieder teilen ſich in Bezirke . Dieſe bilden

ſich aus denjenigen Mitgliedern eines jeden Konferenzbezirkes ,
welche dem Witwen⸗ und Waiſenſtifte beigetreten ſind .

Veitung des Stiftes . K

§ 8. Die Leitung und Verwaltung des Witwen⸗ und 51⁵
Waiſenſtiftes wird einem Vorſtande , beſtehend aus einem Ob⸗ Wegetn
mann , deſſen Stellvertreter , einem Schriftführer , einem Rechner ut 110
und 2 Beiräten unterſtellt . Der jeweilige bmann des Badi⸗ he

ſchen Lehrervereins iſt zugleich auch obmann des Stifts . Der genettlot
Obmanns⸗Stellvertreter , ſowie die übrigen Vorſtandsmitglieder in d
werden jeweils für eine vierjährige Amtsdauer gewählt . Wieder⸗ 94⁰

wahl iſt ſtatthaft . Der Vorſtand erneuert ſich alle zwei Jahre Reantrag
teilweiſe in der Art , daß erſtmals drei Mitglieder durch das m 1
Los ausſcheiden . Aütle

§ 9. Alle Wahlen erfolgen in den Konferenzbezirken durch Rilic

geheime Abſtimmung , und entſcheidet die einfache Stimmen⸗ unter A
mehrheit . Wahlberechtigt und wählbar ſind nur die Stifts⸗
mitglieder .

§ 10. Der Stiftsvorſtand wacht über die Einhaltung der

Statuten , bringt die Beſchlüſſe der Generalverſammlung zur
Ausführung , entſcheidet über Aufnahme und Ausſchluß von

Mitgliedern , bezw. Ehrenmitgliedern , ohne zur Angabe von

Entſcheidungsgründen verpflichtet zu ſein , giebt dem Stiftsrechner
Weiſung über Anlage der Stiftsgelder unter Beachtung der für
örtliche Stiftungen beſtehenden Vorſchriften und beſorgt über⸗

haupt alle Geſchäfte , die zur Erreichung der Stiftszwecke er⸗
forderlich ſind .

§ 11. Die Mitglieder eines jeden Konferenzbezirkes ſtellen
einen Bezirkserheber auf .

Wirſtungsktreis der einzelnen Vorſtandsmitglieder .

§ 12. Der Obmann führt bei dem Zuſammentritt des
Stiftsvorſtandes und der Generalverſammlung den Vorſitz . In
der Generalverſammlung erſtattet er Bericht über den Stand
des Stiftes . Er vollzieht die Beſchlüſſe des Vorſtandes und 870
vertritt das Stift nach außen . filten,
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§ 13. Der Schriftführer beſorgt alle ſchriftlichen Arbeiten
und gegenzeichnet die Ausfertigungen .

§ 14. Der Stiftsrechner führt die Hauptkaſſe und über⸗
mittelt den Bezugsberechtigten durch die Bezirkserheber die feſt⸗
geſetzten Bezüge . Er iſt verpflichtet , alle das laufende Bedürf⸗nis überſteigenden Kaſſenbeſtände , nach einzuholender Weiſungdes Vorſtandes , zinstragend anzulegen und hat ſich bei ſeiner
Dienſtführung an die ihm vom Vorſtande erteilte Inſtruktion
zu halten . Derſelbe hat die von der Generalverſammlung zu
beſtimmende Sicherheit zu leiſten .

§ 15. Jedes Jahr wird innerhalb der erſten 3 Monate
die Rechnung über das abgelaufene Kalenderjahr abgelegt , welche
durch eine von der Generalverſammlung ernannte Kommiſſion
zu prüfen und ſamt den Prüfungsbemerkungen der nächſten
Generalverſammlung vorzulegen iſt . Das Ergebnis der Rechnung
iſt im Organ des Badiſchen Lehrervereins zu verkünden .

§ 16. Der Bezirkserheber leitet die Bezirksverſammlungen ,
beantragt beim Vorſtand die Aufnahme , bezw . den Ausſchluß
von Mitgliedern , erſtattet Bericht über Zu⸗ und Abgang von
Mitgliedern ſeines Bezirkes , über den eingetretenen Tod eines
Mitgliedes , ſowie über Zu⸗ und Abgang der Bezugsberechtigten
unter Anſchluß der erforderlichen amtlichen Urkunden . Er er⸗
hebt in den Monaten Januar und Juli die Beiträge der Mit⸗
glieder im Voraus , liefert dieſelben längſtens bis zum 15. März und
15. September an den Stiftsrechner ab und nimmt freiwillige
Gaben für das Stift zur Übermachung an den Rechner in Empfang .

§. 17 . Der Stiftsrechner und Schriftführer erhalten von
dem Vorſtande feſtzuſetzende und von der Generalverſammlung
zu genehmigende Gehalte .

Alle Verrichtungen der übrigen Vorſtandsmitglieder , ſowie
der Bezirkserheber geſchehen unentgeltlich . Auslagen werden
jedoch vergütet .

Bildung des Grundſtocktes .
§ 18. Der Grundſtock bildet ſich : a) aus den Eintritts⸗

taxen ; b) aus den Gaben des Badiſchen Lehrervereins ; c) aus
Geſchenken und Stiftungen , ſofern die Geber nicht anderweitige
Beſtimmungen über die Verwendung derſelben getroffen haben :
d) aus den erzielten Einnahme⸗überſchüſſen .

Von den Bezügen .
§ 19. Alle Witwen und Waiſen verſtorbener Mitglieder

erhalten alljährlich die von der Generalverſammlung feſtgeſetzten

19
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Bezüge . Die Bezugsberechtigtung beginnt mit dem Todestag

des Mitgliedes . Die Jahresbezüge werden vorerſt nur einmal

—1 . November — ausbezahlt , und zwar das erſte Mal nur

das Betreffnis für die berechtigte Zeit . Die Berechnung erfolgt

auf Grund des auf den 31. Dezember des vorangegangenen

Jahres ergebenen Rechnungsabſchluſſes.
§ 20. Die Bezugsberechtigung dauert bei Waiſen bis zum

zurückgelegten 17. Lebensjahr . Einfache ( vaterloſe ) Waiſen er⸗

halten je 25 Proz . und Doppelwaiſen lelternloſe ) je 40 Proz .

des Betrages für eine Witwe .

§ 21. Mit der Wiederverehelichung der Witwe hört für

ſie die Bezugsberechtigung auf , während ſie für Kinder des ver⸗

lebten Mitgliedes fortdauert .
§ 22. Wenn keine nach 8 20 bezugsberechtigten Relikten

vorhanden ſind , ſo wird doch auch in dieſem Falle an hinter⸗

laſſene Kinder eine einmalige oder , in fortdauernder Notlage ,

mehrmalige Unterſtützung ausbezahlt , ſo lange durch den Be⸗

zirkserheber und ein ärztliches Zeugnis oder durch zwei weitere

Mitglieder des Stiftsbezirks dieſer Notſtand oder die dauernde

Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt feſtgeſtellt wird .

§ 23. Die § 1bbezeichneten Unterſtützungen dürfen jähr⸗

lich in ihrer Geſamtſumme 5 Proz . der Kapitalzinſe des letzt⸗

vergangenen Rechnungsjahres nicht überſteigen .

Generalverſammlung .

§S 24. Dieſelbe beſteht aus ſämtlichen Mitgliedern der

Geſellſchaft , die in Perſon anwohnen . Wer nicht ſelbſt kommt ,

kann ſeine Stimme einem andern Vereinsmitglied übertragen ,

oder er leiſtet ſtillſchweigend Verzicht auf ſein Stimmrecht und

fügt ſich der Majorität der anweſenden und vertretenen Stimmen .
Die Übertragung der Stimmen geſchieht durch eine ſchriftliche

Vollmacht , in welcher ſich die einzelnen Vollmachtgeber eigen⸗

händig unterzeichnen . Dieſe Unterſchriften ſind durch den be⸗
treffenden Bezirkserheber , oder wo ſolches die Verhältniſſe nicht
geſtatten , durch die Bürgermeiſterämter zu beglaubigen . Der

Bevollmächtigte kann die erhaltene Vollmacht nur dann auf einen

Dritten übertragen , wenn die Befugnis zur Übertragung aus⸗
drücklich in der Vollmacht enthalten iſt . Späteſtens 8 Tage vor

der Generalverſammlung ſind die Vollmachten an die jeweils
von dem Stiftsvorſtande in der ausgegebenen Tagesordnung

bezeichnete „ Kommiſſion zur Vorbereitung der Generalverſamm⸗
lung “ portofrei einzuſenden . Dieſe aus dem Bezirkserheber und

drei weiteren Stiftsmitgliedern desjenigen Bezirkes , in welchem
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die Generalverſammlung ſtattfindet , beſtehende Kommiſſion , prüft
die Vollmachten und ſtellt die Ergebniſſe in einem kurzen Protokoll
zuſammen , das in der Generalverſammlung ſelbſt vom Bezirks⸗
erheber , als dem Kommiſſions⸗Vorſtande , verleſen wird . Das
Protokoll ſowohl , als die Vollmachten ſelbſt , werden vom Ob⸗
mann zu den Generalverſammlungsakten genommen . Den Voll⸗
machtgebern bleibt unbenommen , mündlich oder ſchriftlich dem
Beauftragten ihre Würſche bezüglich der Abſtimmung zu erkennen
zu geben ; die Abſtimmung geſchieht jedoch ganz nach der inneren
Überzeugung des Abſtimmenden auf deſſen Namensaufruf für
oder gegen mit ſämtlichen von ihm vertretenen Stimmen . Eine
Generalverſammlung findet alle 3 Jahre ſtatt . Dieſe beſtimmt
jeweils den Ort für die nächſte Generalverſammlung . Der Tag
wird von dem Vorſtande beſtimmt . Die Einladung dazu geſchieht
in dem Organ des Allg . Bad . Lehrervereins . Die nach §8 15
ernannte Prüfungskommiſſion erteilt , im Auftrage der General⸗
verſammlung , nach richtigem Befund der Rechnung dem Vor⸗
ſtand und Stiftsrechner die Entlaſtung .

§ 25. In der Generalverſammlung erſtattet der Obmann
Bericht über den Stand des Stiftes . Der Vorſtand legt , gemäß
§ 12 , die geprüfte Rechnung ſamt Reviſionsbemerkungen vor .
Die Generalverſammlung beſtimmt die Höhe der alljährlichen
Bezüge ; auch die Genehmigung der Gehalte des Stifsrechners
und des Schriftführers iſt ihr vorbehalten . Die Generalver⸗
ſammlung kann ferner Anderung der Statuten vornehmen , ſo⸗
fern die Abänderungsanträge dem Stiftsvorſtande mindeſtens
drei Monate vorher vorgelegt waren und eine Majorität von
zwei Dritteilen des Abſtimmenden erlangen . Außerdem können
bei dringenden Veranlaſſungen jederzeit Generalverſammlungen
berufen werden , und muß dies namentlich auch dann geſchehen ,
wenn mindeſtens der vierte Teil der Stiftsmitglieder in einer
von ihnen zu unterzeichnende Eingabe an den Vorſtand unter
Anführung des Zweckes und der Gründe darauf anträgt .

Aufläſung des witwen⸗ und Watſenſtiftes .
§ 26. Die Auflöſung des Vereins kann durch die General⸗

verſammlung beſchloſſen werden , ſofern ¼ ‚ſämtlicher ſtimm⸗
berechtigten Mitglieder in der Generalverſammlung anweſend
oder vertreten ſind und von den Anweſenden oder Vertretenen

aller Stimmen für die Auflöſung ſich ausſprechen . Der
Antrag auf Auflöſung des Vereins muß mindeſtens 3 Monate
vor der Generalverſammlung bei dem Vorſtande eingebracht
werden ; derſelbe darf auf die Tagesordnung der Generalver⸗

19*
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ſammlung nur dann geſetzt werden , wenn er von mindeſtens

100 Mitgliedern geſtellt iſt .
Sollte der Peſtalozziverein zur Zeit der Auflöſung nicht

mehr beſtehen , ſo beſtimmt die Generalverſammlung , in welcher

Weiſe das Vermögen des Vereins zu verwenden iſt .

§ 27. Die in 8 19 feſtgeſetzten Bezüge beginnen vom

1. Januar 1882 an.
Einführungsbeſtimmungen

Vorſtehende Statuten treten mit dem 5. Okt. 1880 in Kraft .

Stand auf 1. Januar 1901 :

Mitglieder auf 1. Januar 1901 : 1612 ord . Mitglieder .

Zugang 1900 : 63. Abgang 1900 : 35.

Reinvermögen auf 1. Januar 1901 : 224 637 % 42 S .

Vermehrung im Jahr 1900 : 3 508 / 84 8

Einnahmen im Jahr 1900 : 75511 / 89

Ausgaben im Jahr 1900 : 70 476 % 22 .

Verausgabt wurden im Jahr 1900 an 378 Witwen , 166

Halbwaiſen und 11 Ganzwaiſen : a. vom Stift 16 676 % 30 .

und b. von der Konkordia 2919 / 1 , zuſ . 19595 31

außerdem noch 450 / außerordentliche Unterſtützungen .

Bezug einer Witwe im Jahr 1901 : 46 % 40 K. 18

„ „ Halbwaiſen 11 60 N. Nalte
5 „ Ganzwaiſen 18 /% 56 K. Folge

Der Stiftsvorſtand beſteht aus :

Hauptlehrer A. Grimm in Achern , Obmann . 8

penſ . „ G. W. Iſchler in Mannheim , Stellvertreter . hett15
‚ G. Hetzler in Mannheim , Schriftführer .

K

5 V. Bock in Feudenheim , Rechner . liihn
5 Chr . Eidel in Edingen , Beirat .

1 H. Rödlingshöfer in Schwetzingen , Beirat . 9.

4. „Erholungsheim für Badens Lehrer “ 5
wurde am 14. Mai 1899 in Heidelberg gegründet und verfolgt bäaodet

den Zweck, ein Heim zu erſtellen , in welchem leidende und er⸗

holungsbedürftige Kollegen und deren Angehörigen rechtzeitig , Det

und ohne große Koſten Stärkung und Geneſung finden können . 85

Die Zahl der Mitglieder betrug am 1. Dezember 1901 375, 2

Die Summe der gezeichneten und einbezahlten Beiträge betrug Nall,
auf die genannte Zeit 11850 6 . 00

Der Verein hat folgende Satzungen : ein

1. Swerk , Pame und Sitz des Vereins .

§ 1. Der Verein „ Erholungsheim für Badens Lehrer ,
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verfolgt den Zweck, durch Jahresbeiträge der Mitglieder , durch
Sammlungen in der Lehrerſchaft , ſowie unter Freunden und

Wohlthätern der Schule , durch gewinnbringende Veranſtaltungen ,
durch Annahme von Vermächtniſſen und Geſchenken in⸗ und

außerhalb Badens , ein Erholungsheim zu gründen und zu ver⸗
walten .

Dasſelbe ſoll leidenden , erholungsbedürftigen Vereins⸗

mitgliedern aus dem Lehrerſtande und deren Familienangehörigen
zu mäßigen Preiſen einen vorübergehenden Aufenthalt zur Wieder⸗

herſtellung ihrer Geſundheit ermöglichen , Touriſten aus dem

deutſchen Lehrerſtande Unterkunft und Verpflegung gewähren ,
und ſoweit es der Raum geſtattet , ſämtlichen Mitgliedern eine

Stätte der Erholung ſein , ſowie alleinſtehenden Mitgliedern des

Vereins auch dauernden Aufenthalt gewähren .
Der Verein hat ſeinen Sitz in Dinglingen . Mitglieder des

Vorſtandes können dagegen ihren Wohnſitz auch an einem andern

Orte haben .
Durch ſtaatliche Verleihung der Körperſchaftsrechte ſoll

der Verein Rechtsfähigkeit erhalten und ſodann den Namen

„ Erholungsheim für Badens Lehrer “ führen .
§2 . Bettlägerige Kranke und ſolche , deren Krankheiten

Nachteile und Gefahren für andere Bewohner des Heims zur

Folge haben könnten , werden nicht aufgenommen .

2. Organiſation des Vereins .

§ 3. Der Verein wird von einem Vorſtande geleitet und

vettreten , der auf der Generalverſammlung von den erſchienenen

ſtimmberechtigten Mitgliedern auf 3 Jahre gewählt wird . Er

gliedert ſich in Bezirksvereine (§ 6) , die von einem Bezirks⸗
verwalter geleitet werden .

Der Verwalter eines Bezirksvereins wird von den Heims⸗

mitgliedern ſeines Konferenzbezirks auf drei Jahre gewählt .
Die Verwaltung des Erholungsheims wird durch eine

beſondere Wirtſchafts⸗ und Hausordnung geregelt .

3. Der Ein⸗ und Austritt und die Beiträue der Mitglieder .

§ 4. Die Mitgliedſchaft des Vereins erwirbt :

0
a) jede Perſon , welche einen einmaligen Beitrag von fünfzig

ark,
p) jede Perſon , welche eine Eintrittstaxe von fünf Mark

und einen jährlichen Beitrag von mindeſtens zwei Mark zahlt .

Mitglieder , welche mit Zahlung des zu leiſtenden Jahres⸗

beitrages ein Jahr im Rückſtande bleiben , gelten als ausgeſchieden
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und haben an das Vereinsvermögen keinen Anſpruch mehr . Der

Ausſchluß aus dem Verein erfolgt durch den Vorſtand . Berufung
geht an die Generalverſammlung .

§ 5. Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen .
Findet der Austritt eines Mitgliedes in der zweiten Hälfte des

Kalenderjahres ſtatt , ſo iſt der Jahresbeitrag voll zu entrichten .
Mit dem Austritt erlöſchen alle Rechte an den Verein .

4. Die Bezirktsvereine .

§ 6. Einen Bezirksverein bilden die Heimsmitglieder eines

Konferenzbezirkes des „Badiſchen Lehrervereins “ . Jeder Bezirks⸗
verein hat ſich für die Dauer von drei Jahren einen Bezirks⸗
verwalter zu wählen .

Derſelbe hat die Pflicht :
a) Mitglieder zu werben , das Mitgliederverzeichnis zu

führen , die Mitgliederbeiträge einzuziehen und dieſe an die Haupt⸗
kaſſe des Vereins einzuſenden ;

b) die Mitglieder von dem Stande der Vereinsſachen zu
unterrichten ;

c) Geſuche der Mitglieder um Aufnahme ins Erholungsheim
entgegen zu nehmen , zu begutachten und der Heimsverwaltung
zuzuſenden ;

d) dem Vereins⸗Vorſtand alljährlich längſtens bis Mitt :
Dezember einen Jahres - und Kaſſenbericht zu erſtatten .

5. Die General⸗Verſammlung .

1. Die Bedingungen , unter welchen eine General⸗
Verſammlung zu berufen iſt .

§ 7. Die Berufunß der Generalverſammlung erfolgt durch
den Vorſtand

a) regelmäßig alle drei Jahre ,
b) wenn das Intereſſe des Vereins es erfordert ,
c) wenn der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung ſchrift⸗

lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt .

Anträge auf Berufung der Generalverſammlung müſſen

A acht Wochen vor derſelben dem Vorſtand eingereicht
werden .

Die Berufung der Generalverſammlung wird mindeſtens
ſechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Verſammlung unter Mit⸗
teilung der Tagesordnung durch zweimalige Veröffentlichung in
der „Badiſche Schulzeitung “ bewirkt .

Verſamt
folgende

f
der Hei
oderin

0
heriode

Aubentn
500Ne0

006
Rehte

Uirdete
Vfftar



295

2. Rechte der Generalverſammlung .

§ 8. Die in der Generalverſammlung erſchienenen Mitglieder ,

welche ſämtliche ſtimmberechtigt ſind , wählen mittelſt Stimmzettel

zu Vorſtandsmitgliedern auf drei Jahre :

a) den geſchäftsführenden Vorſtand beſtehend aus

einem Präſidenten als Vorſitzenden ,
deſſen Stellvertreter ,
einem Schriftführer ,
einem Kaſſierer ,
einem Kontrolleur und zwei Beiräten .

Bei Stimmengleichheit entſcheidet das Los .

Der Vorſitzende leitet die Wahl und der Schriftführer ver⸗

faßt das Wahlprotokoll , welches von den anweſenden Vorſtands⸗

mitgliedern und mindeſtens fünf andern Vereinsmitgliedern zu

unterzeichnen iſt .
Der neue Vorſtand übernimmt die Geſchäfte mit Beginn des

neuen Geſchäftsjahres , das mit dem Kalenderjahr zuſammenfällt .

§ 9. Die übrigen Rechte und Aufgaben der in der General⸗

Verſammlung erſchienenen ſtimmberechtigten Mitglieder ſind

folgende :
a) Die Wahl der Heimsverwaltung . Sämtliche Mitglieder

der Heimsverwaltung müſſen am Orte des betreffenden Heims

oder in deſſen Nähe wohnen .
b) Die Wahl des Bezirksvereins , welcher während der Wahl⸗

periode des Vorſtandes die Jahresrechnungen zu prüfen hat .
c) Entgegennahme des vom Vorſtand zu erſtattenden Ge⸗

ſchäftsberichts .
d) Entgegennahme der Kaſſenberichte des Vorſtandes , der

Reviſionsprotokolle und Erteilung der Entlaſtung für den Kaſſierer .

e) Feſtſtellung der Haushaltungspläne für die nächſten drei

Jahre .
) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum und deſſen

Belaſtung .
g) Aufnahme von Darlehen .
b) Beſchlüſſe über Renovationen und Ergänzungen des

Inventars , wenn die einzelne Sache eine Ausgabe von über
500 Mark erfordert .

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern . Dieſelben haben die

Rechte der Mitglieder , ſind aber frei von Mitgliederbeiträgen .

k) Die Erledigung von Anträgen und Beſchwerden , welche
mindeſtens acht Wochen vor der Generalverſammlung an den

Vorſtand zu richten ſind .



296

J) Genehmigung der vom Vorſtande entworfenen Heims⸗
ordnung und Aufnahmebedingungen für das Heim , und der etwa
gemachten Abänderungsvorſchläge .

m) Abänderung der Vereinsſatzungen . Zu einem Beſchluß ,
der eine Anderung der Satzungen enthält , iſt , vorbehaltlich der
Genehmigung des zuſtändigen Miniſteriums , eine Mehrheit von
drei Vierteilen der erſchienenen Mitglieder , zur Anderung des
Zweckes des Vereins die Zuſtimmung aller Mitglieder erforderlich .

n) Die etwaige Auflöſung des Vereins .
o) Die Bezeichnung der Anfallberechtigten bei beſchloſſener

Auflöſung .
p) Die Wahl von Liquidatoren , falls die Liquidation nicht

von drei Mitgliedern des geſchäftsführenden Vorſtandes aus⸗
geführt werden ſoll .

Ob bei den in § 9 bezeichneten Wahlen und Beſchlüſſen
durch Stimmzettel , Namens⸗Aufruf , Aufſtehen von den Sitzen
u. ſ. w. abgeſtimmt werden ſoll , entſcheidet die Generalverſamm⸗
lung . Bei den hier unter a bis ! genannten Wahlen und Be⸗
ſchlüſſen iſt nur Stimmenmehrheit erforderlich . Die Beurkundung
erfolgt wie beim Wahlprotokoll .

6. Der Vorſtand .
1. Die Machtbefugniſſe des geſchäftsführenden

Vorſtandes .

„§ 10 . Der geſchäftsführende Vorſtand hat den Verein ge⸗
richtlich , außergerichtlich und vermögensrechtlich zu vertreten .

§ 11. Als bauführende Kommiſſion holt der Vorſtand
Gutachten ein, ſchließt Verträge , veranlaßt die Fertigung von
Plänen ; er übernimmt das fertige Anweſen nach ſtattgefundener
Prüfung durch zwei Sachverſtändige und übergiebt die Anſtalt
dem Betrieb .

2. Die Vorſtandsſitzungen .

S 12 . Die Einberufung der Vorſtandsmitglieder zu einer
Sitzung erfolgt vom Vorſitzenden ſchriftlich unter Angabe der
Tagesordnung , wenn derſelbe eine Vorſtandsſitzung für notwendig
erachtet , oder zwei Vorſtandsmitglieder eine ſolche beantragen .

Die Beſchlußfaſſung hat nach den für die Generalverſamm⸗
lung geltenden Vorſchriften zu erfolgen . Vom Schriftführer iſt
über die Verhandlungen ein Protokoll aufzunehmen , welches von
den anweſenden Vorſtandsmitgliedern zu unterzeichnen und bei
den Akten des Vereins aufzubewahren iſt .
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3. Die Aufgaben und Rechte des Vorſtandes .

§ 13. Es iſt Aufgabe , bezw. Recht des Vorſtandes :
a) die Tagesordnung für die Generalverſammlung aufzu⸗

ſtellen , ſie zu berufen und zu leiten ;
b) der Generalverſammlung einen Geſchäftsbericht zu geben ;
c) alljährlich eine Rechnung über Einnahmen und Ausgaben

aufzuſtellen , dieſelbe nebſt allen Unter⸗ und Beilagen durch den
von der Generalverſammlung gewählten Bezirksverein prüfen zu
laſſen und ſodann der nächſten Generalverſammlung die Rech⸗
nungen vorzulegen und über dieſelben durch den Kaſſierer einen
Bericht zu erſtatten ;

d) die Beſchlüſſe der Generalverſammlung zur Ausführung
zu bringen ;

e) die Heimsverwaltung zu überwachen und die Kontrakte
mit dem Verwalter des Heims abzuſchließen ;

k) die von der Heimsverwaltung einzuſendenden Koſten⸗
anſchläge über Renovationen und Ergänzungen des Inventars ,
falls die einzelne Sache einhundert Mark koſtet , zu prüfen und
event . die Ausführung zu genehmigen ;

2) auf die Entwicklung der Bezirksvereine einzuwirken und
die Gründung neuer Bezirksvereine zu veranlaſſen ;

b) den Bezirksvereinen Berichte über den Stand der Vereins⸗
angelegenheiten zu ſenden ;

i) Bekanntmachungen in Angelegenheiten des Vereins zu
erlaſſen ; 5

k) die Überſchüſſe des Heims , die Mitgliederbeiträge , ſowie
die Spenden an den Verein zu vereinnahmen ;

J) aus den Mitgliederliſten der Bezirksvereine eine Mit⸗
gliederliſte des Vereins zuſammenzuſtellen :

m) die Forderungen an den Verein zu prüfen und zur
Begleichung anzuweiſen ;

n) die Feuerverſicherungsprämien , die Hypothekenzinſen ,
Steuern u. ſ. w. pünktlich zu zahlen ;

0) die Überſchüſſe über 3000 / nach den Beſtimmungen
des § 1807 des Bürgerlichen Geſetzbuches in einer inländiſchen ,
öffentlichen Sparkaſſe , die von der zuſtändigen Bebörde zur An⸗
lage von Mündelgeldern geeignet erklärt iſt , anzulegen , bis die
Generalverſammlung anderweit über dieſelben verfügt .

p) für den Fall der Liquidation des Vereins die Liquidatoren
zu ſein , falls von der Generalverſammlung nicht andere Perſonen
dazu ernannt werden .



7. Die heimsverwaltung .

§ 14. Die Heimsverwaltung wird vom Vorſtand vertrags⸗

mäßig angeſtellt . Dieſelbe hat
a) auf Ordnung und Sauberkeit im Heim zu halten ;

b) die Aufnahmegeſuche in das Heim in Empfang zu nehmen

und die Zimmer nach Maßgabe der von der Generalverſammlung

genehmigten Aufnahmebeſtimmungen zu vergeben ;

c) die zu zahlende Zimmermiete in Empfang zu nehmen ;

d) kleine Renovationen und Ergänzungen des Inventars ,

falls für die einzelne Sache nur eine Ausgabe bis zu ein⸗

hundert Mark erwächſt , oder die ſofortige Ausführung erforderlich

iſt , ſelbſtändig ausführen zu laſſen . Andere Reparaturen und

Ergänzungen des Inventars dürfen aber erſt dann vorgenommen

werden , wenn die Ausführung nach Einſendung eines Koſten⸗

anſchlages an den Vereinsvorſtand von dieſem oder von der

Generalverſammlung genehmigt worden iſt ;

e) die Überſchüſſe vierteljährlich an die Hauptkaſſe zu ſenden ;

t) dem Vereinsvorſtand alljährlich einen Geſchäfts⸗ und

Kaſſenbericht zu erſtatten .

8. Vechnungsführung und Beviſton .

§ 15. Der Vereinsrechner vereinnahmt und verausgabt die

Gelder und führt darüber nach Vorſchrift die nötigen Bücher .

§ 16. Das Rechnungsjahr beginnt und ſchließt mit dem

Kalenderjahr . Jedes Jahr iſt die Vereinsrechnung zu ſtellen .
§ 17. Der Kontrolleur prüft Einnahmen und Ausgaben .

Er hat in Gemeinſchaft mit dem Vorſitzenden jährlich mindeſtens

zwei Reviſionen der Kaſſe vorzunehmen . Die hierüber gefertigten
Protokolle ſind dem Vorſtand vorzulegen .

§ 18. Jedes Jahr haben der Vorſitzende , der Schriftführer
und Rechner nebſt dem Kontrolleur eine Vermögensbilanz zu

ziehen , welche dem Vorſtand und der Gener alverſammlung vor⸗

zulegen , der zuſtändigen ſtaatlichen Behörde einzureichen und in

der „Badiſchen Schulzeitung “ zu veröffentlichen iſt .
§ 19. Der Bezirksverein , welchem von der Generalver⸗

ſammlung für die Wahlperiode des Vorſtandes die Reviſion

der Jahresrechnungen des Vereins übertragen worden iſt ( 8 9b) ,

hat dieſelben ſamt ihren Unter⸗ und Beilagen durch eine Kom⸗

miſſion eingehend prüfen zu laſſen , über den Befund der Rev ſion

ein Protokoll abzufaſſen , welches zu den Akten des Vereins

kommt , und zu der nächſten Generalverſammlung einen Bericht⸗
erſtatter zu ſenden .
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9. Hoſtenloſe Verwaltung der Amter .

§ 20. Die einzelnen Mitglieder der Verwaltung erfüllen in
der Regel ihre Pflichten ehramtlich . Soll ausnahmsweiſe für
die Mühewaltung Vergütung erfolgen , ſo entſcheidet darüber die
Generalverſammlung .

Jedes Mitglied iſt verpflichtet , ein durch Wahl auf dasſelbe
fallendes Ehrenamt auf die Dauer einer Wahlperiode anzunehmen .

10. Aufläſung des Vereins .

1. Die Bedingungen , unter welchen der Verein
aufgelöſt werden ſoll .

§ 21. Die Auflöſung des Vereins ſoll erfolgen , wenn die
Zahl der Mitglieder unter 50 ſinkt , oder wenn von der General⸗
verſammlung die Auflöſung beſchloſſen wird .

Zu dieſem Beſchluſſe ſind die Stimmen von drei Vierteilen
f zuſah der erſchienenen Müglieder erforderlich .

ſchäft⸗ Zur Auflöſung der Körperſchaft muß Genehmigung des zu⸗
ſtändigen Miniſteriums eingeholt werden .

2. Teilung bezw . Anfall des Vereinsvermögens
bei Auflöſung .

§ 22. Wenn die Auflöſung des Vereins durch Beſchluß der
Generalverſammlung erfolgt , ſo hat dieſe die Anfallberechtigten
zu beſtimmen ; erfolgt aber die Auflöſung wegen zu geringer
Mitgliederzahl oder durch Entziehung der Rechtsfähigkeit , ſo hat
der geſchäftsführende Vorſtand zu beſchließen , wem das Vereins⸗

vermögen zufallen ſoll .
Die Beſchlüſſe über die Verwendung des Vereinsvermögens

im Falle der Auflöſung unterliegen der Genehmigung des zu⸗
ſtändigen Miniſteriums .

3. Die Liquidation .

§ 23. Die Auflöſung des Vereins erfolgt durch Liquidation
bei welcher die Mitglieder des geſchäftsführenden Vorſtandes die

Liquidatoren ſind , wenn die Generalverſammlung nicht andere

Perſonen dazu erwählt .

11. Errichtung und Annahme der Satzungen .

§ 24. Dieſe Satzungen ſind am 5. Oktober 1901 von der

Generalverſammlung in Bühl genehmigt worden und treten mit
dem Tage ihrer Genehmigung in Krafi .



Der Vorſtand wurde in der General - Verſammlung vom

5 . Ottober 1901 zu Bühl neu gewählt und beſteht aus :

1. Hauptl . J . G. Sänger⸗Dinglingen , Präſident .
W. Hüglin⸗Lahr , Stellvertreter .

15 J . Zimmermann⸗Dinglingen , Schriftführer .
A. Müller⸗Mietersheim , Rechner .
D. Wickertsheim⸗Ottenheim , Kontrolleur .
K. Vogel⸗Freiburg , Beirat .
A. Zähringer⸗Waldulm , Beirat .
A. Grimm⸗Achern , Ehrenmitglied des Vorſtandes .

SSνεονν
5. Der Krankenunterſtützungsverein badiſcher Lehrer

wurde am 9. Dezember 1900 zu Offenburg gegründet und hat

folgende Satzungen :
§ 1. Der Verein führt den Namen „Kranken⸗-Unterſtützungs⸗

verein badiſcher Lehrer “ und verfolgt den Zweck, ernſtlich er⸗

krankten Lehrern Unterſtützung zu gewähren . Derſelbe iſt in das

Vereinsregiſter des Amtsgerichts Offenburg eingetragen .

Mitglieder .

§ 2. Mitglied des Vereins kann jeder aktive , badiſche Lehrer

werden , welcher zur Zeit der Anmeldung nicht krank iſt .

Aufnahme .

§ 3. Die Aufnahme geſchieht aufgrund ſchriftlicher Anmel⸗

dung beim Vorſtand durch Vermittlung des Bezirksverwalters.

Eintrittstaxe und Beitrag .

§ 4. Die Eintrittstaxe iſt auf 3 / feſtgeſetzt ; der jährliche
Beitrag beträgt 10 , der in Hälften jeweils läugſtens am
1. April und 1. Oktober zu entrichten iſt . So lange der Beitrag

nicht bezahlt iſt , ruht die Unterſtützungspflicht der Krankenunter⸗

ſtützungskaſſe . Wer innerhalb eines Jahres vom Tag der Grün⸗
dung an gerechnet , dem Verein beitritt iſt von der Eintritts⸗
taxe entbunden .

Unſtändige Lehrer bezahlen keine Eintrittstaxe . Auch bleibt
letzteren der Eintritt ein Jahr nach ihrem Deſinitivum tarefrei .

§ 5. Geſchenke und Zuwendungen fließen in den Reſervefond .

Unterſtützungen .

§ 6 . Jedes infolge von Krankheit wenigſtens 8 Tage dienſt⸗

unfähig gewordene Mitglied hat unter Vorlage eines ärztlichen
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Zeugniſſes vom 9. Tage der Erkrankung an Anſpruch auf Unter⸗

ſtützung und zwar täglich 2 %, was am Ende des Monats

beziehungsweiſe nach Verlauf der Krankheit bezahlt wird .

Mit dem Tag der Aufnahme beginnt auch das Unter⸗

ſtützungsrecht und dauert während des Kalenderjahres 3 Monate .

In außerordentlichen Fällen kann die Unterſtützung auch vor⸗

ſchießlich gewährt werden , darf aber jeweils eine einmonatliche

Unterſtützung nicht überſteigen . Ebenſo können beſondere Zu⸗

wendungen bei gutem Kaſſenbeſtande erfolgen , worüber der Ver⸗

waltungsrat entſcheidet .
Wer ſeinem Dienſte noch vorſtehen kann , aber krankheits⸗

halber beſondere Auslagen für ärztliche Hilfe , Pflege , Kuren

u. ſ. w. hat , erhält nach Ermeſſen des Verwaltungsrates und

nach dem Stand der Kaſſe eine tägliche Unterſtützung bis

zu 1,50 / , aber auch hier nur 3 Monate innerhalb eines

Kalenderjahres .
§ 7. Im Erkrankungsfalle eines Mitgliedes ernennt der

Verwaltungsrat aus dem betreffenden Bezirk auf Vorſchlag des

Bezirksverwalters zwei Vertrauensmänner .

§ 8. Sollten ausnahmsweiſe die laufenden Einnahmen

zur Unterſtützung nicht ausreichen , ſo wird zunächſt der Reſervefond

bis zur Hälfte ſeines Beſtandes in Anſpruch genommen ; reicht

dieſes nicht , ſo erfolgt am Jahresſchluß zur Wiederergänzung

desſelben eine außerordentliche Umlage , über deren Höhe der

Verwaltungsrat entſcheidet .
§ 9. Die Mitgliedſchaft hört auf durch freiwilligen Aus⸗

tritt , Ausſchluß und Austritt aus dem aktiven Schuldienſt .

Leitung des Vereins .

§ 10. Die Leitung des Krankenunterſtützungsvereins ge⸗

ſchieht durch den Verwaltungsrat .
Derſelbe beſteht aus dem Vorſtand , Kaſſier , Schriftführer ,

zwei Beiräten und der Prüfungskommiſſion .
Der Sitz des Vereins iſt da, wo der jeweilige Vorſtand

ſeinen Wohnſitz hat .
§ 11. In den Wirkungskreis des Verwaltungsrates ge⸗

hören :
1. Die Aufnahme und der Ausſchluß von Mitgliedern .
2. Auszahlung der Unterſtützungsgelder .
3. Die Verwaltung des Vereinsvermögens .
4. Die Sorge für pünktliche Stellung der Vereinsrechnung

und Prüfung derſelben .



ſchaftsberichtes .
6. Der Verkehr mit den Bezirksverwaltungen , die Überwachung

derſelben und Sorge , daß keine dieſer Stellen unbeſetzt bleibt .
Die Vorbereitungen zur Abhaltung einer Generalverſamm⸗
lung und Begutachtung der eingelaufenen Anträge .

Die Beurkundung der Beſchlüſſe geſchieht durch mindeſtens
zwei Mitglieder des Verwaltungsrates .

§ 12. Der Verwaltungsrat ſteht nur mit dem Prüfungs⸗
ausſchuß und mit den Bezirksverwaltungen in unmittelbarem
Verkehr ; deswegen haben die einzelnen Mitglieder ſich in allen
Vereinsangelegenheiten an die zuſtändigen Bezirksverwaltungen
zu wenden .

§ 13. Der Vorſtand beruft die Mitglieder des Verwaltungs⸗
rats zu Sitzungen , ſo oft er es für nötig erachtet Er vertritt
den Verein nach außen . Er leitet ſämtliche Geſchäfte und ver⸗
wahrt die Vereinsakten , Wertpapiere u. ſ. w. Wichtige Aus⸗
fertigungen werden vom Verwaltungsrat unterzeichnet .

§ 14. Der Vorſtand wird von der Generalverſammlung
auf drei Jahre gewählt . Er ernennt ſich den Schriftführer und
zwei Beiräte . Ebenſo wählt die Generalverſammlung den Vor⸗
ſtand der Prüfungskommiſſion , welcher von ſich aus zwei Beiräte
ernennt . Dieſe beiden Kollegien wählen in gemeinſchaftlicher
Sitzung den Vereinskaſſier .

§ 15. Der Kaſſier hat für Erhebung und Auszahlung
der Gelder zu ſorgen , das Tagebuch über Einnahmen und Aus⸗
gaben , ſowie das Kapitalienbuch zu führen und die Jahres⸗
rechnung zu ſtellen .

§ 16. Der Schriftführer führt das Protokoll in den
Sitzungen und beſorgt die Ausfertigung der Beſchlüſſe ; er führt
die Mitgliederliſten , in welchen Namen , Eigenſchaft und An⸗
ſtellungsort , Geburtsort und Geburtszeit , Aufnahmedatum ,
Nummer und Alter , der Jahresbeitrag und das Datum des
Abgangs aufgeführt ſind .

8 17. Die Mitglieder jeder Konferenz wählen einen Be⸗
zirksverwalter auf 3 Jahre . Wie der Verwaltungsrat das Intereſſe
des ganzen Vereins , ſo haben die Bezirksverwalter das In⸗
tereſſe ihrer Bezirke zu vertreten und die Anordnungen des
Verwaltungsrats zu vollziehen .

§. 18 . Dem Bezirksverwalter liegen ob:
1. Der Einzug der Beiträge und Ablieferung in die Hauptkaſſe .
2. Entgegennahme von Anmeldungen behufs Vermittlung an

2
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den Verwaltungsrat . Anzeige vom Ausſcheiden von Mit⸗

gliedern .
3. Auszahlung der Unterſtützungsgelder .
4. Überweiſungen .

§ 19. Der Prüfungsausſchuß iſt nur der Generalverſamm⸗
lung verantwortlich . Er hat die ihm vom Verwaltungsrat zu⸗

geſandte Jahresrechnung zu prüfen und den Befund hierüber
mit den Rechnungen dem Verwaltungsrat zurückzugeben . Auch

ſoll der Prüfungsausſchuß mindeſtens einmal jährlich einen Kaſſen⸗

ſturz vornehmen und das Protokoll darüber dem Verwaltungsrat

zuſtellen , welcher dasſelbe dem Kaſſier als Beleg zur Rechnung

übergiebt .
§ 20. Bei allenfallſigem Ableben des Vorſtandes , des

Verwaltungsrats oder des Prüfungsausſchuſſes beſchließen in

gemeinſchaftlicher Beratung die Mitglieder dieſer beiden Kollegien
über proviſoriſche Beſetzung der erledigten Stelle bis zur nächſten

Generalverſammlung . Alle übrigen Mitglieder beider Kollegien
werden bei ihrem etwaigen Abgange nach Maßgabe des § 14

ſofort durch Wahl wieder erſetzt .
§ 21 . Alle Vereinsbeamten , welche irgendwie mit der Ver⸗

waltung des Vermögens zu thun haben , baften für jeden durch

Fahrläſſigkeit oder Unredlichkeit veranlaßten Schaden mit ihrer

Ehre und ihrem Vermögen und ſind hiefür dem Verein ver⸗

antwortlich .
§S 22. Alle Amter ſind Ehrenämter . Doch kann die General⸗

verſammlung den Vereinsbeamten für ihre Mühewaltung Ver⸗

gütungen bewilligen .
§ 23. Barauslagen der Vereinsbeamten bei auswärtigen

Dienſtverrichtungen werden denſelben aus der Kaſſe erſetzt .

§ 24. Jedem Mitglied iſt Einſicht in die Rechnung ge⸗

ſtattet . Alljährlich wird ein Rechenſchaftsbericht in den Schul⸗

zeitungen bekannt gegeben .
Generalverſammlung .

§ 25. Dieſelbe wird alle 3 Jahre abgehalten und beſteht

aus perſönlich teilnehmenden und aus durch beglaubigte Voll⸗

machten vertretenen Mitgliedern . Sie befaßt ſich mit

1. Der Wahl des Vorſtandes im Verwaltungsrat und der⸗

jenigen des Vorſtandes der Prüfungskommiſſion.
2. Sie nimmt die Rechenſchaftsberichte des Verwaltungsrats

und der Prüfungskommiſſion entgegen und berät und be⸗

ſchließt unter Leitung des Vorſtandes über alles , was deſſen

nötig iſt . Ebenſo beſchließt ſie über eingegangene Wünſche



und Anträge , welche mindeſtens 8 Wochen vor dem Tag
der Generalverſammlung ſchriftlich bei dem Verwaltungsrat
eingebracht und auf die Tagesordnung geſetzt worden ſind .

Zu Statutenänderungen ſind mindeſtens zwei Drittel der
anweſenden und vertretenen Mitgliederſtimmen erforderlich . Bei
allen Beſchlußfaſſungen entſcheidet bei Stimmengleichheit die
Stimme des Vorſtandes .

§ 26. Zum Zwecke einer gleichmäßigen Einrichtung und
Behandlung der Vollmachten gelten folgende Beſtimmungen :

1. Die Übertragung der Stimme geſchieht durch eine ſchriftliche
Vollmacht , in welcher ſich die einzelnen Vollmachtgeber
eigenhändig unterzeichnen . Die Unterſchriften ſind durch
den betreffenden Bezirksverwalter oder , wo ſolches die Ver⸗
hältniſſe nicht geſtatten , durch die Bürgermeiſterämter zu
beglaubigen .

2. Der Bevollmächtigte kann die erhaltene Vollmacht nur dann
auf einen Dritten übertragen , wenn die Befugnis zur Über⸗
tragung ausdrücklich in der Vollmacht enthalten iſt .

Späteſtens 8 Tage vor der Generalverſammlung ſind die
Vollmachten an die jeweils vom Verwaltungsrate bezeichnete
„ Kommiſſion zur Vorbereitung der Generalverſammlung “
portofrei einzuſenden . Dieſe aus dem Bezirksverwalter und
drei weiteren Vereinsmitgliedern desjenigen Bezirks , in
welchem die Generalverſammlung ſtattfindet , beſtehende Kom⸗
miſſion prüft die Vollmachten und ſtellt die Ergebniſſe in
einem kurzen Protokoll zuſammen , das in der General⸗
verſammlung ſelbſt vom Bezirksverwalter als dem Kom⸗
miſſionsvorſtande verleſen wird . Das Protokoll ſowohl als
die Vollmachten ſelbſt , werden vom Präſidenten der General⸗
verſammlung zu den Generalverſammlungsakten genommen .
Den Vollmachtgebern bleibt unbenommen , mündlich oder
ſchriftlich dem Beauftragten ihre Wünſche bezüglich der Ab⸗
ſtimmung zu erkennen zu geben ; die Abſtimmung geſchieht
jedoch ganz nach der inneren Überzeugung des Abſtimmenden
auf deſſen Namensaufruf für oder gegen mit ſämtlichen
von ihm vertretenen Stimmen .

§ 27. Ort und Tag der Generalverſammlung ſetzt der
Verwaltungsrat feſt . Die Einladung dazu geſchieht durch die
badiſchen Schulzeitungen . Gegebenenfalls hat der Verwaltungs⸗

5 Recht , eine außerordentliche Generalverſammlung einzu⸗
erufen .

Auch die Prüfungskommiſſion , ebenſo ein Viertel aller
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Vereinsmitglieder , kann unter genügender Begründung eine außer⸗
ordentliche Generalverſammlung beantragen .

§ 28. Bei Auflöſung des Vereins , worüber die General⸗
verſammlung mit /s Stimmenmehrheit zu beſchließen hat , fällt
das Vermögen dem „Verein unſtändiger Lehrer zu gegenſeitiger
Unterſtützung in Krankheitsfällen “ und dem Verein „ Erholungs⸗
heim “ je hälftig zu ; ſollten dieſe beiden Vereine nicht mehr be⸗
ſtehen , ſo treten dafür „Peſtalozziverein “ und „ Witwen⸗ und
Waiſenſtift “ ein.

A. Verwaltungsrat :
Vorſtand : Hauptlehrer Joſ . Wohlfart , Offenburg .

Kaſſier : Franz Lurz , 10
Schriftführer : „ Wilhelm Müller

Beiräte : 0 Friedr . Ammann , Oberkirch .
5 Heinr . Höfling , Bohlsbach .

B. Prüfungskommiſſion :
Vorſtand : Hauptlehrer Fr . Rob . Heſch, Offenburg .
Mitglieder : 0 Jul . Lydtin , Badenſcheuern .

Rud . Metzger , Ebersweier .

6 . Die Konfraternitas , Verein bad . Volksſchullehrer
zu gegenſeitiger Unterſtützung bei Feuerſchaden .

Gegründet am 16. Sept . 1879 zu Offenburg , hat zum Zweck,
denjenigen Volks⸗, Real⸗ und Gewerbeſchullehrern ( auch Lehrer⸗
innen , Lehrerwitwen und Lehrertöchtern ) des Großherzogtums
Baden , welche von einem Brandunglücke betroffen werden eine
Unterſtützung zu verabreichen , welche dem Schaden gleichkommt ,
den ſie an vom Feuer zerſtörten oder beſchädigten , der Unter⸗
ſtützungspflicht des Vereins unterſtellten Mobiliargegenſtänden
erlitten haben .

Der Eintritt in den Verein wird erwirkt durch ein dem
Bezirksobmanne einzureichendes Verzeichnis ſämtlicher der Unter⸗
ſtützungspflicht des Vereins zu unterſtellenden Fahrniſſe nach
Gattung , Zahl und Wertangabe .

Ständige Beiträge werden nicht geleiſtet ; dagegen zahlt
jedes beitretende Mitglied von je 1000 40 ſeines Fahrniswertes
2 als Einkaufstaxe . Di infolge eines Brandunglückes ver⸗
ausgabte Unterſtützungsſumme iſt durch Umlage auf ſämtliche
Vereinsmitglieder , den brandbeſchädigten Teil ausgenommen , der
Vereinskaſſe wieder zu erſetzen .

20
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Die in einem Jahre behufs Wiedererſatzes von den Vereins⸗

mitgliedern zu erhebende Umlage darf den Betrag von 1 %

pro Tauſend nicht überſchreiten , und iſt dementſprechend bei ent⸗

ſtehender Notwendigkeit der Deckung größerer Feuerſchäden der

Wiedererſatz auf zwei oder mehrere Jahre zu verteilen .
Stand auf 1. Januar 1901 :

Mitglieder : 4070 . Verſicherungsſumme : 17990454 ſ . Ver⸗

mögen auf 1. Januar 1901 : 24895 01 S . Einnahmen pro

1900 : 2288 / 91 . Ausgaben pro 1900 : 1869 / % 21 K.

Vorſtand :

Hauptlehrer J . Ott in Bühlerthal , Obmann.
7 St . Weinig in Baden , Stellvertreter .

5 G. Rüger in Bühlerthal , Schriftführer .

15 R. Sturm in Eiſenthal , Rechner .
Direktor G. Dühmig in Bühl , Beirat .

7. Der Verein unſtändiger Lehrer zu gegenſeitiger
Unterſtützung in Krankheitsfällen

wurde am 15. April 1883 auf einer Verſammlung in Bühl ins

Leben gerufen zwecks gegenſeitiger Unterſtützung aktiver badiſcher
Schulgehilfen in Krankheitsfällen . Dieſe erhalten als „ordentliche

Mitglieder “ bei eintretender Krankheit von dem Tage an, an

welchem die in der landesherrli Verordnung vom 14. Dezbr.

1892 , § 1 vorgeſehene Gehaltsauszahlung aufhört , eine monat⸗

liche Unterſtützung von je 75 / und zwar auf die Dauer von

ein und einem halben Jahr .
Geſuche um Unterſtützung ſind ſofort nach erfolgter Gehalts⸗

ſiſtierung unmittelbar an den Vorſtand zu richten .
Denſelben müſſen beigelegt werden :
Ein ärztliches Zeugnis zum Nachweis der Krankheit ;
eine beglaubigte Abſchrift des behördlichen Erlaſſes , nach

welchem die Gehaltszahlung eingeſtellt wurde .
Die Anmeldung als ordentlches Mitglied geſchieht ſchriftlich

durch Vermittlung des Bezirkserh oder direkt beim Vereins⸗

vorſtande . Es ſind dabei v riebene Formulare zu ver⸗

wenden ; die Unterſtützungspflicht des Vereins wird durch deren

gewiſſenhafte Ausfüllung bedingt .
Unſtändige Lehrer , welche am Tage ihrer Anmeldung länger
re e ausdem Seminar entlaſſen ſind , haben mit

ſuch ein bezirksärztliches Geſundheitszeugnis vor⸗
zorſtande bleibt es überlaſſen , auch von denjenigen ,
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welche ſich im erſten Vierteljahr nach erfolgter Seminarentlaſſung
zur Aufnahme in den Verein anmelden —die ordentliche Mit⸗
gliedſchaft erhalten dieſelben erſt mit dem Tage ihrer Verwendung
im Schuldienſte — dieſes Geſundheitszeugnis zu verlangen , wenn
es ihm nach den näheren Umſtänden geboten erſcheint .

Die Aufnahmstaxe für ordentliche Mitglieder beträgt 2 W.
Unſtändige Lehrer , welche bei ihrem Eintritte nicht mehr im
erſten Dienſtjahre ſtehen , müſſen außer dem genannten Auf⸗
nahmsbeitrag die dem Verein durch den verſpäteten Eintritt
entzogenen Umlagen nachbezahlen . Ratenzahlungen ſind nach
vorhergegangener Vereinbarung mit dem Vorſtande geſtattet .

Als außerordentliches Mitglied wird aufgenommen :
a) Wer einen einmaligen Beitrag von 5 / oder einen

jährlichen von 1 % leiſtet .
b) Jedes ordentliche Mitglied , welches nach erlangter etat⸗

mäßiger Anſtellung einen einmaligen Beitrag von 3 / entrichtet .
Die jährlichen Unterſtützungen werden im folgenden Jahre durch
Umlage erhoben .

Das Vereins vermögen betrug am 1. Januar 1901 : 11362 /6
50 O. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder 1134 . Im Jahre
1900 wurden an kranke Mitglieder zuſammen 4727 / 96
verausgabt und eine Umlage von 4 % pro Mitglied erhoben .
Die Konkordia leiſtete dem Verein einen Beitrag von 500 /6 .

Vereinsvorſtand :
Hauptlehrer K. Beck in Mannheim , Dammſtraße 24, Vorſtand .
Unterlehrer K. Kipphan , Stellvertreter . Unterlehrer F. Hörth
in Mannheim , Mittelſtraße 48a , Rechner . Unterl . A. Kraft in
Mannheim , Stellvertreter des Rechners . Hauptl . Joh . Müller
in Mannheim , Beirat . Unterl . A. Bernhard in Karlsruhe , Beirat .

8 . Peſtalozziſtiftung in Mannheim
gegründet am 12. Januar 1846 , gewährt den Hinterbliebenen
( Witwen⸗ bezw. Waiſen ) eines verſtorbenen Mitgliedes jährliche
Benefizien (3. Zt . 280 ) . Die Eintrittstaxe beträgt 200 / ,
der jährliche Beitrag 12 / . Wer nach dem 30. Lebensjahre
eintritt , hat die verfloſſenen Jahresbeiträge nachzuzahlen und für
dieſelben , wie auch für die Eintrittstaxe 4 % Zinſeszinſen zu
entrickten . Vermögensſtand am 1. Januar 1901 : / 116289 . 09 .

Einnahmen p. 1900 : / 7550 . 16 . Ausgaben p. 1900 : / 7455 . 52 .
Seit 1846 an Witwen , Waiſen und Hinterbliebene von Witwen

ausgezahlt im ganzen : „ 104794 . 06 . Ordentliche Mitglieder : 85.

Ehrenmitglieder : 157. Bezugsberechtigt : 18 Witwen , 2 Waiſen .

20*



Vorſtand : A. Ehinger , Hauptlehrer .
Schriftführer : A. Schweizer , „
Rechner : Mart . Rappert , 1

Beiräte : Guſt . Büchner und H. Wagner , Hauptl .

9. Penſions⸗Verein Mannheim

gegründet 1875 für Hauptlehrer und Hauptlehrerinnen an Mann⸗

heimer Volksſchulen , gewährt jährliche Zuſchüſſe zur ſtaatlichen

Penſion , jenen 450 / , dieſen 300 / . Die Emrtrittstaxe beträgt

bis zum 30. Lebensjahre 200 ; ſpäter eintretende Mitglieder

haben nebſtdem Nachzahlung der jährlichen Beiträge vom 30.

Lebensjahre an zu leiſten . Jnahresbeitrag eines Mitgliedes 24 / .

Mitgliederzahl auf 1. Januar 1901 : 77. Vermögensſtand auf

1. Januar 1901 : 85 780 4 . Einnahme pro 1900 : 5038 .

4 Penſionäre .
Vorſtand : A. Ehinger , Hauptlehrer .
Schriftführer : Ed. Molitor , „
Rechner : G. Iſchler , penſ . „
Beiräte : G. Büchner , H. Wagner , Hauptlehrer .

10 . Der Verein „Fürſorge “ in Karlsruhe

zur Unterſtützung der Lehren⸗Witwen und Waiſen durch Karls⸗

ruher Lehrer am 12. Jan . 1874 geſtiſtet . Jedes Mitglied zahlt
einen Jahresbeitrag von 10 % und außerdem eine Aufnahms⸗

taxe von 80 . Die alljährlich ſtattfindende Generalverſammlung
ſetzt die Jahresrenten der Witwen und die Bezüge der minder⸗

jährigen Kinder verſtorbener Mitglieder feſt . Die Jahresrente

beträgt z. Zt . (bei 17 Witwen u. 1 Waiſe 100 16. Mitglieder 75.

Einnahmen pro 1900: 3940 . Ausgaben : 1868 . Vermögen

auf 1. Januar 1901. : 53327 6 . Seit Gründung des Vereins

ſtarben 26 Mitglieder , welche 4680 & einbezahlten ; die Hinter⸗
bliebenen derſelben erhielten 20978

Vorſtand : Reallehrer Frz . Müller . Rechner : Hauptl . Aug.

Ziegler . Schriftführer : Hauptl . Friedr . W. Mattes . Beiräte :
Hauptl . K. Stehlin und Kirſch . Prüfungsausſchuß : K. Becker,
Oberlehrer , Greiner , Hauptl . und Reallehrer Räuber .

11 . Naphtali⸗Epſtein⸗Verein .
Der im Jahre 1852 gegründete Verein hat den Zweck

kranke israelitiſche Lehrer und Lehrerinnen zu unterſtützen . Der
Jahresbeitrag eines bezugsberechtigten Mitgliedes beträgt 3 I ,

gegen
licher
Stan



309

nicht Bezugsberechtigte zahlen nach Belieben . Einnahmen pro
1900 : 3505 / . Ausgaben pro 1900 : 2194 / . Unterſtützungen
pro 1900 : 1400 / . Vermögensſtand auf 1. Januar 1901 :
23 845 71 Y.

Vorſtand :
H. Marx in Bruchſal , Vorſitzender ; M. Flehinger in Bruchſal ,

Schriftführer ; S. Straus , in Karlsruhe , Rechner .

Verwaltungsräte :
S. Müller in Heidelberg , H. Heidingsfeld in Freiburg , J . Drieſen

in Karlsruhe , G. Frank in Mannheim .

12 . Mannheimer Dieſterweg⸗Verein .
Gegründet 1890 von Lehrern Mannheims und der Um⸗

gegend zur Förderung pädagogiſcher und allgemein wiſſenſchaft⸗
licher Weiterbildung , Pflege der Kollegialität und Wahrung der

Standesintereſſen . Mitgliederzahl : 320 .
1. Vorſitzender : Hauptlehrer A. Reinmuth .
2 1 1 Reichel .
1. Schriftführer : Unterlehrer Kipphan .

Bibliothekar : Hauptlehrer Laule .

Rechner : 5 Zimmermann .
Beiräte : Hauptlehrer K. Martin , Schreiber und Kaufmann .

13 . Badiſcher Muſiklehrer⸗Verein .
Derſelbe erblickt ſeine hauptſächlichſte Aufgabe in der Wahrung

und Förderung der Intereſſen ſeiner Mitglieder ; insbeſondere
will er den Gedankenaustauſch der Mitglieder über Fragen ,
welche die muſikaliſche Weiterbildung derſelben betreffen , anregen
und fördern . Als ordentliches Mitglied wird jeder Lehrer auf⸗

genommen , der bereits als Muſiklehrer thätig iſt , oder das

ſtaatliche Muſiklehrer⸗Examen mit Erfolg beſtanden und ſeinen
Beitritt auf geordnetem Wege dem Vorſtand mitgeteilt hat .

Jedes ordentliche Mitglied zahlt eine Aufnahmstaxe von 2

und einen Jahresbeitrag von 3 / . Bekanntmachungen des

Vorſtandes erfolgen in der Bad . Schulzeitung .

Geſamtvorſtand :
F. Neuert⸗Pforzheim , Vor ſtzender .
Zureich⸗Karlsruhe , Schriftführer und Rechner .
F. Hiß⸗Ettlingen , Beirat .
Hübner⸗Pforzheim , Beirat .
Obmann Grimm⸗Achern , Beirat .



14 . Verein der Gewerbeſchulmänner .

Zweck : Hebung des Standes , Förderung der Berufsbildung .
Vorſtand :

Gewerbelehrer G. Wöhrle in Bruchſal , Obmann .

„ H. Müller in Konſtanz , Stellvertreter .

Gewerbelehrer R. Heim in St . Georgen , Schriftführer und Rechner .

15 . Verein badiſcher Reallehrer ,
am 4. Juli 1880 zu Durlach beſchloſſen , hat „Pflege der Fort⸗
bildung und Förderung der Rechtsverhältniſſe ſeiner Mitglieder “
zum Zweck. Die Mitgliedſchaft ſteht jedem geprüften Reallehrer
des Landes zu. Die Eintrittstaxe beträgt 2 / , der Jahres⸗
beitrag , welcher längſtens im Monat Dezember an den Vereins⸗

rechner zu zahlen iſt , 2 /, ; nach Neujahr Eintretende zahlen ,
da das Vereinsjahr jeweils am 4. Juli beginnt , nur 1 // . —

Außerordentliche Mitglieder , welche durch Aumeldung ſeitens
ordentlicher Mitglieder oder durch Beſchluß einer General⸗

verſammlung aufgenommen werden , ſind beitragsfrei . ( 210 Mitgl . )
Vorſtand :

Reallehrer Dr. Ph . Roſer in Heidelberg , Obmann .
Reallehrer Vogt in Karlsruhe , Schriftführer und Rechner .
Reallehrer M. Römmele in Durlach , Gansloſer in Karlsruhe

und Brühler in Mannheim , Beiräte .

Voſt⸗Tarif .
Im Orts⸗ , Land⸗ und Nachbarortsverkehr .

Briefe frankiert 5 , unfrankiert 10 Y.
Poſtkarten frankiert 2 H, unfrankiert 4 .
Druckſachen bis 50 g 2 3 , über 50 bis 100 g 3 , über 100

bis 250 · 5 H, über 250 bis 500 · 10 H, über 500 bis 1 kg 15 J .
Warenproben bis 250 g 5 , über 250 bis 350 9 10 K.
Geſchäftspapiere bis 250 g 5 ſ , über 250 bis 500 g 10 J , über

500 g bis 1 kg 15 K.

3 Nach deutſchen Schutzgebieten .
Briefe bis 20 g frankiert 10 5. , unfrankiert 20 J. , über 20 bis

250 g frankiert 20 § , unfrankiert 30 H.

. . . Deutſchland und Oſterreich⸗Ungarn .
Briefe bis 20 g koſten frankiert 10 H, unfrankiert 20 § , über

20 bis 250 8 Pfd . frankiert 20 O, unfrankiert 30 K.
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